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Ä . 78 Druck und Berlag der Buchdruckerei
Ar -rxz Echickel  in Oberlahnstein. Revtq , d« 4. Mil 1916. Für die Schriftleitung verantwortlich

Eduard Schicke ! in Oberlahnstein. 84. 3l| r | tt §.
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.m •% *» .März 1910.
Der Buydesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

die .Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usttr vom 4. August 1614 Merchs -Gesetzbl . S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

1. Reichsstelle für die Versorgung mit Bich und Fleisch.
§ 1. Zur Sichenrng des Fleischbedarfs des Heeres und

der Manns - sowie der Zivilbevölkerung wird eine Neichs-
stekle für die Versorgung mit Vieh und Fleisch (Reichsfleisch-
stelle) gebildet . yf ,

Sie hat hie Aufgabe , die Fleischversorgung , insbesondere
die Aufbringung von Vieh und Fleisch im Reichsgebiet und
deren Verteilung , zu regeln . r >

Ihr liegt ferner die Verteilung des aus den , Ausland
cingeführtett Schlachtviehs und Fleisches einschließlich der
Flerschwareu ob . { ,-

§ 2 . Die Reichsfleischstelle ist eine Behörde und besteht
aus einein Vorstand und einem . Beirat . Der Reichskanzler
fuhrt die Aufsicht und erläßt die näheren Bestimmungen.

§ 3 . D »r,Vorstand besteht .aus einem Vorsitzenden , ei¬
ne rnv der mehreren steklvertchtenden Vorsitzenden und einer
wem Reichskanzler ^ uchestimmendenÄnzahl von Mitgliedern

im  Der Vorsitzende , die stellvertretenden Vorsitzenden und
die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt.

^ --4 . Dsr Beirat besteht ausZechzehn .Regierungsvertre-
tcrn , und zwar außer dem Vorsitzenden des Vorstandes als
Vorsitzenden aus vier Königlich Preußischen , zwei Königlich
Bayerischen , einem Königlich Sächsischen , einem Königlich

; Württembergischen , einem Großherzoglich Badischen , einem
Großherzoglich Hessischen, einem Groherzoglich Mecklen
burg -Schwerinschen , einem Großherzoglich Sächsischen , es-

x :>?! uenn 'Großherzoglich Oldenburgischen, . einem Hanseatischen
und einem Elsaß -Lothringjschen Regierungsvertreter . Au¬
ßerdem gehören ihm drei Vertreter des Zentral -Viehhan-

p. 4 j-delsvdrbanves und je ein Vertreter der Flcischverteilungs-
!NN- stellen von Bayern , Württemberg und Baden , des Deut¬

schen Landwirtschaftsrats , des -Deutschen Handelstags und
42 *$ -des Deutschen Städtetc ^ es .z ferner je zwei Vertreter : der

Landwirtschaft , des Piehhandris , des,Fleischergewerbes und
der Verbraucher a >r ; d?r Reichskanzler eniennt diese Ver¬
trete und einen Stellvertreter - des Vorsitzenden.

Mi  Borstand übt die Befugnisse der Rrrchsfleisch-
ftelle aus und führt die laufenden Geschäfte.

Der Beirat M Tibpr grundsätzliche Fragen zu hören,
vo 4 Der Zustimmung des .Beirats bedarf cs zur Ausstellung der

M ( -Grundsätze für die Berechnung ^
1. des

ffrß

*V 2.

3.

des Fleischbedarfŝ WrZMMMKlkerung;
der iy jedem Bundesstaast uns), in Elsaß -Lothringen zu¬

ck

Cf

, | , , das in den
einzelnen Bundesstaalgn .(Zchd in Elsaß -Lothringen
stlr . den .Neiichbedqris MHeLres und der Marine , der
eigenen Zivilbevölkerung .( und der Zivilbevölkerung
derjenigen Gebiete anszrrbxingen ist , aus deren Vieh¬
beständen her Bedarf ^der / eigenen ' Zivilbevölkerung

Kommt zwischen .Vorstand und Vcirift ei
, mung nicht zustande , so entscheidet der .Bul

eine Übereinstir »!-
der Bundesrat.

2. Regelung der Fteischversorgung.
st 6.. Schlachtungen chöst die nicht ausschließlich

'für den cigeneö.'GirWaftsbs ^a'ts des Biehhalters bestimmt
sinöst ftnd - nur M detst Mn der Reichssleischstelle festgesetzten
Umsang gestattet . Die Landeszentraibehörden oder die von

ihnen bestimmten Behörden haben Anordnungen zu treffen,
um Schlachtungen über die zugelasiene Höchstzahl hinaus
zu verhindern . Sie können bestimmen , daß aus unerlaub¬
ten Schlachtungen gewonnenes Fleisch der Gemeinde , dem
Kvmmunalverband oder einer anderen von ihnen bestimm¬
ten Stelle ohne Zahlung einer Entschädigung für verfallen
erklärt werden kann . Sie regeln § ie Unterverteilung der
zugelassmen Schlachtungen auf Kommunalverbände und
Gemeinden.

Schlachtungen ausschließlich für den eigenen Wirtschafts¬
bedarf des Viehhalters (Hausschlachtungen ) sind nur dann
gestattet , wenn der Besitzer das Tier in seiner Wirtschaft
mindestens sechs Wochen gehalten hat . Die Landeszentral-
bchörden oder die von ihnen bestimmten Behörden sind be¬
fugt , weitergehende Einschränkungen für solche Schlach¬
tungen zu bestimmen.

Notschlachtungen fallen nicht unter die Beschränkungen
des Abs . 1 Satz 1 und des Abs. 2.

Hausschlachtungen und Notschlachtungen sind den von
den Landeszentralbehörden bestimmten Stellen anzuzeigen,
und auf die für den Kvmmunalverband oder die Gemeinde
zugelasiene Höchstzahl von Schlachtungen nach Grundsätzen,
die von der Reichssleischstelle ausgestellt werden , anzu-
rechnen.

tz 7. Der Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren aus ei¬
gnem Kommunalverband in einen anderen ist von den
Landeszentralbehörden zu regeln . Soweit es sich um Kom¬
munalverbände verschiedener Bundesstaaten einschließlich
Elsaß -Lothringens handelt , hat die Reichssleischstelle die
Grundsätze für die Regelung aufzustellen.

§-,8 . Für die rechtzeitige und vollständige . Beschaffung
des . zur Deckung des . Bedarfs des Heeres , der Marine und
der Zivilbevölkerung anszubringenden Schlachtviehs (§ 5
Abs . 2 Nr . 3 ) haben die Landeszentralbehörden Sorge zu
tragen.

Die Landeszentralbehörden regeln den Verkehr mit
Schlachtvieh . . Sie können bestimmen , daß der Ankauf von
Schlachtvieh ausschließlich durch die von ihnen bezeichneten
Stellen oher durch die von diesen beauftragten oder zuge-
lasiencn Personen stattfindet , sowie daß der Verkauf von
Schlachtvieh nur an die bezeichneten Stelle :, oder an die
ven diesen beauftragten oder zugelassenen Personen er¬
folgen darf.

tz 9. Soweit die von den Landeszentralbehörden be¬
zeichneten Stellen oder die von diesen beauftragten und zu¬
gelassenen Personen den erforderlichen Bedarf an Schlacht¬
vieh nicht freihändig erwerben können , sind die fehlenden
Mengen nach näherer Anweisung der Landeszentralbehör¬
den von den Kommunalverbänden und Gemeinden inner¬
halb ihrer Bezirke aufzubringen unter entsprechender An¬
wendung der Bestimmungen im 8 2 des Gesetzes , betreffend
Höchstpreise , vom 1. August / 17. Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl . S . 516 ) und mit folgenden Maßgaben:

1. Den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe sind
die Tiere zu belassen , die sie zur Fortführung ihres
Wirtschaftsbetriebs bedürfen . In Zuchtviehherden
dürfen nur die zur Mast ausgestellten Tiere enteignet
werden.

2 . Bei der Festsetzung des Uebernahmepreises sind , soweit
ein Höchstpreis nicht besteht, die von dev Reichsfleisch¬
stelle ausgestellten Preisvorschriften zu berücksichtigen.

8 10 . Die Gemeinden sind verpflichtet , eine Berbrauchs-
regelung von Fleisch und Fleischwaren in ihren Bezirken
verzunehmen . Sie können bestimmen , daß Fleisch aus
Nvtschlachtungeu an die von ihnen bestimmten Stellen ge¬
gen eine von der höherenVerwaltungsbehörd ? endgiltig sest-
zusetzende Entschädigung abzulieftrn ist. Sie haben den
ven den Landeszentralbehörden nach § 8 mit der Beschaf¬
fung des Schlachtviehs bezeichneten Stellen aus deren Ver¬

langen eine Stelle zu benennen , die das gelieferte Schlacht¬
vieh zu übernehmen hat . Sie bedürfen zu der im Satz 1
vcrgeschriebenen Regelung der Zustimmung der Landeszen¬
tralbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde.

Die Landeszentralbehörden können anordnen , daß die
Regelung anstatt durch die Gemeinden durch deren Vor¬
stand getrosten wird . An Stelle der Gemeinden sind die
Kommunalverbände befugt und auf Anordnung der Lan¬
deszentralbehörde verpflichtet , die Regelung vorzunehmen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Stellen können die Regelung selbst treffen oder An-
erdnllngen darüber erlassen.

Die Befugnisse der Gemeinden , der Kommunalverbändc,
der Landeszentralbehörden sowie der von ihnen bestimmten
Stellen regeln sich nach der Verordnung über die Errich¬
tung von Preisprüftmgsstellen und die Persorgungsrege-
lung vom 25. September* 12  4 . November 1915 (Reichs -Gc-
sctzbl. S . <307, 728) .

3. Schlutzbestimmnngen.
§ 11. In , Sinne dieser Verordnung gelten als Vieh:

Rindvieh , Schafe und Schweine , als Fleisch : das Fleisch
von diesen Tieren ., als Fleischwaren : Fleischkonserven,
Räncherwaren von Fleisch , Würste aller Art sowie Speä.

8 12. Streitigkeiten , die sich bei Durchführung dieser
Verordnung zwischen Gemeinden , Kommunalverbänden,
den im 8 d fÜT den An - und Verkauf von Vieh bezeich-
ueten Stellen , dm von ihnen beauftragten oder zugelasic-
nen Personen ergeben , entscheidet endgültig die höhere
Verwaltungsbehörde ; ergeben sich Streitigkeiten zwischen
Gemeinden , Kommunalverbänden , Stellen oder Personen,
die in verschiedenen Bundesstaaten einschließlich Elsaß -Lo¬
thringens ihren Sitz oder ihre gewerbliche Niederlassung ha¬
ben, so entscheidet ein Schiedsgericht.

Das Nähere über das Schiedsgericht wird vom Reichs¬
kanzler , über die örtliche Zuständigkeit der höheren Ver-
waltirngsbehörden und ihr Verfahren von den Laudeszcn-
rralbehörBen bestimmt.

8 13. Die von den Landeszentralbehörden mit der Be¬
schaffung von Vieh und der Regelung der Fleischversorgung
beauftragten Behörden und Stellen haben der Reirhssleisch-
stclle auf Erfordern Auskunft zu geben.

8 14. Unbeschadet der Befugniste der Reichssleischstelle
erlassen die Landeszentralbehörden die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung . Sie bestimmen , wer als
höhere Verwaltungsbehörde , ( als zuständige Behörde im
Sinne des 8 9 in Verbindung mit § 2 des Höchstpreisge-
setzes, als Kommunalverband , als Gemeinde oder Ge¬
meindevorstand im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 15. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis za fünfzehnhundert Mark wird bestraft,

1. wer den Vorschriften im 8 6 Abs . 2 Satz 1 znwider-
handest;

2. wer die ihm nach 8 6 Abs . 4 obliegende Anzeige nicht
erstattet oder wistentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht ; -

3. wer den aus Grund des 8 6 Abs . 1 Satz 2 , Abs . 2 Satz
■2 , § 7, § 8 Abs . 2 oder 8 10 erlassenen Anordnungen

oder den von den Landeszentralbehörden erlassenen
Aussührungsvorschriften zuwiderhandclt.

8 16 . Der Reichskanzler kann Ausnahmen von Vor¬
schriften dieser Verordnung zulasten.

8 17. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeil-
punkt des Außerkrafttretens.

B e r l i n , den 27 . März 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

D e l b r ü cf.

Nr YV ii „l 800/2 . 16.

Mer HMstttise fürB«lauvolls»ii^ sffe
BsMVsSses - iufte

Aus Gnntd des Gesetzes übst den Belagerungszuftanü
vom 4. Juni 1851 fa Bayern auf Grund des Bayeri¬
schen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5 . November
1012 in Berbindrtng mir der Allechöchften Verordnung
vom 31 . Juli ' 1914 - --"wird nachstehende Bekanntmachung
mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß
Züwiderhandlungen nach der Vorschrift des Gesetzes , be¬
treffend Höchstpreise, .Pom 4. August 1914 (Reichs -Hesetzbl.
~ - 17 . Dezember 1914 (Reichs-

zeMntmachungen über die Aender-
in der pp

8 . 516 ) , der
S . 339

7'

SÜ fW. .. .. . .. , . ... . . -
603 ) bestraft werde » ," ) sofern , nicht nach den allgemeiiren
Strafgesetzen höhere Strafen angedroht sind.

ch Mit « esängois biS zu ein « » . Zähre oder mit « ewstr« ft
dt- zn 10 vvy. Mark rvird tz«straft -c. ,r

tzl-
Es dürfen nicht übersteigen die Preise:

а ) für Baumwolle , Sinters , B-uumwollabgänge , Baum-
wollabfäSe und Avnstbaumwove die in der Preistafel 1
( „ Baumwollhöchstpreise ") ,

б ) für BaumwoLzespinste die der Preistafel 2 4„Baum
Wollgarnhöchstpreise ") genannten Sätze.

1. ircr die sestfiN-tzie» Höchstpreise überschreitet;
2- wer einen anberer, ;u>n Abschluß eines Vertrages auffarSert.

durch de« die 'Höchstpreise übe,schritten werden , oder sich zu
einem solche« BertW -r e, biete! i

.!. wer «inen Gegensloiw . der von einer Aufforderung (§5 2, li
des Gesetzes, betreffend Hüchfipreise) betroffen ist , beiseite-
schafft, deschiibitzt oder rerftört;

4. wer der Aü ^ ordecunq der zuständigen Bebörde zum Verkaufe
von Geaenftänden , für die Höchstpreise festgesetzt sind, nich!
nachkomm! :

3 wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise feftgeietzt
sind, den zuständige, , Beamten gegenüber verbeimlicht;

6 wer den noch H 5 des Gcsrtzes, betreffend Höchstpreise, er-
laffenen Ansjildr -elnasbestimmungr » züwiderhnndelt

, In den Fällen der Nummer I und 2 kann » cbm der Strafe ,
t sngeoiduet werden , daß die Benrrleiluug auf Koste» de- Schul
i big « , öffentlich be;«u» !zum»chcn»iß : auch kan« Neben Gefängnis - >
1 strafe aus Verlust der bLrzerlichen Vhrenrechte eck«Mt iverden. ^

Sind in vor dem 1. April 1916 abgeschlossenen Ver¬
trägen höhere Preise vereinbart , so sindet 8 10 der Vekanni-
machung , betreffend Beschlagnahme baumwollerer Spinn --
stofse und Garne ( YV. II . 1700/2 . 16 . K.R .A,) , Antvendung-

§2-
Von den Anordnungen gegenwärtiger Bekanntmachung

sind ausgenommen:
1. Baurnwolle , Baumwollabgänge und Baumivollabsälle,

welche nach dem 15 . Juni 1915,
2. Linters und Kunsibonmwolle , welche nach dem 1- Ja¬

nuar 1916 aus dem 2lusland noch Deutschland eiuge-
führt worden sind,

3. Baumwollgespinste , die ausschließlich ans iit_ Ziffer 1
und 2 genanntenBauinwollspinnstoffen hergcstellt sind,

4. Baumwollgespinste , die nach dem 15 . Juni 1815 von:
Ausland nach Deutschland eingesührt worden sind.

Die von der deutschen Heeresmacht besetzten feindlichen
Gebiete sowie das zum Deutschen Reich gehörige Zollauo-
laitd gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Bekannt¬
machung.
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Die Baumwollhöchstpreise gelten ab Leerstelle bei so¬
fortiger Zahlung ohne Abzug.

8 4-
Die Baumwollgarnhöchstpreise verstehen sich ab Fabrik

oder Lagerstelle bei' Zahlung binnen 30 Tage " "nit 2 v. H.
Kassenabzug. +/ ' . **

Bei Bündelgarnen soll das gepreßte Bündel von 10
Pfund englisch ohne Schnüre , Deckel und Papier nicht we¬
niger als 0 sieben Achtel Pfund englisch (4,480 Kg.) oder
bei metrischer Numerierung 4,938 Kg. netto Garn wiegen.
Abweichungen sind zu vergüten . Bei Hülsengarnen ver¬
stehen sich die Preise einschließlich der Hülsen.

Das Gewicht der Hülsen soll jedoch bei Warpcops und
Mulecops auf kurzen Hülsen 1V2 v . H-, bei Pincops von
normaler Größe und darüber , ferner bei Trosselcops aus
leichten Hülsen und bei Kreuzspulen 2 (4 v. H. des berech¬
nten Copsgewichtes (Gewicht von Garn und Hülsen) nicht
übersteigen . Ueberschreitet das Hülsengewicht diese Gren¬
zen, so ist der Unterschied zwischen dem erlaubten und dem
tatsächlichen Hülsengewicht zum vollen Garnpreis zu ver¬
güten.

Trosselgarnc ,lnd Zwirne auf schweren Hülsen werden
ebenfalls einschließlich der Hülsen, die Hülsen also zum
Garnpreis berechnet, doch sind bei Rücksendung der Hülsen
innerhalb üblicher oder angemesiener Zeit die Hülsen dem
Käufer zum Garnpreis netto zu vergüten.

Anderweitige Bereinbvrungeu über Hülsenvergütung
sind nur insoweit zulässig, als sich hierdurch nicht ein höhe¬
rer als der nach § 1 zulässige Höchstpreis für Garne er¬
rechnet.

Ballenpackung ist frei. Für Kisten kann bis 2,50 Jl  für
das Stück berechnet werden.

Im übrigen gelten die im „Deutschen Baumwollgarn-
kotrakt" mit Wortlaut vom 22 ./23. November 1912 nieder-
gabegten technischen Grundlagen.

§ 5.
Die gegenwärtige Bekanntmachung tritt am 1. April

1916 in Kraft.
Preistafel 1.

BaMwollhSchlipreise.
a) Baumwolle.

(Preis für 1 Kg. in Pfennig .)
1. Nord, und mittelamerikanischeBaumwolle:

a) ordinary 214
b) good ordinary 232
c) low middling 247
il) middling gutfarbig , 28 Millimeter 260
e) fully middling , gutfarbig , 28 Millimeter 266
t) good middling , gutfarbig , 28 Millimeter 272

g) fnlly good middling , gutfarbig , 28 Millimeter 276
h) middling fair , gutfarbig , 28 Millimeter 282

Für Abweichungen in Klasse, Stapel und Farbe
sind lediglich die üblichen Zuschläge und Abschläge
zulässig.

2.  Ostindische Baumwolle:
a) Scinde , Bengal , Klasse fine 210
b) Khandeish, Omra , Klasse sine 220
c) Comilla , Tipperah , Assam 220
ck) Dharwar , Western , Northern , Madras , Klasse

good - 215
e) Coconada , fair red 215
k) Bhownuggar , Klasse fine 230

g) Brvach, Tinivelly , Cvmtah , Klasse fine . 235
Für abweichende Klassen find lediglich die üblichen

Zu - und Abschläge zulässig.
3. «srikanische, insbesondere ägyptische, ferner Sea -Jsland

Baumwolle:
a ) oberägyptische und sonstige nachstehend nicht beson

ders bezeichnete Sorten afrikanischer Herkunft:
niedrigste Klasse (fair ) '  262
oberste Klasse (fine) 367

t>) Mitafisi , niedrigste Klasse (fair ) 295
oberste Klasse (fine) 410

e) Nubari , niedrigste Klasie (middling ) 196
oberste Klasse (fine) 425

d) Joanovich , Sakelaridis , Sea Island , niedrigste.
Klasse (fair ) 323

oberste Klasie (fine) 450
Für abweichende Klasien im Verhältnis.

4. Asiatische Baumwolle :")
asiatische Baumwolle , beste Sorte 250

5. Peru - und Brasil -Baumwolle : " )
Peru - und Brasil -Baumwolle , beste Sorte 300

d) Sinters.")
1. Beste spinnfähige Linters 180

Beste Afritti und Scarto
c) Baumwollabgänge und Baumwoüahfälle. )

Baumwollabsälle ägyptischer Herkunft, beste Sorte
Sonstige Baumwollabsälle , beste Sorte

ck) Kunstbaumwolle.")

170

200
175

200Kunstbaumwolle aus besten Fäden
Kunstbaumwolle aus gebrauchten u. ungebrauchten
Sto fabfällen , auch gemischt mit Kunstbaumwolle
aus Garnabfällen , beste Sorte

Für gefärbte und gebleichte Baumwolle nsw. treten
zu obigen Preisen noch angemessene Beredelnngszu-
jchläge hinzu.

180

^Geringere Sorten entsprechend billiger!
Preistafel  2.

BaumwollgarshSchn-reise.
(Preis für 1 Kg. in Pfennig .)

1. Rohe einfache Garne ausschliesstich aus amerikanischer
Baumwolle, auf Kops:

Nr . 20 englisch Zettel oder Schuß 365
Nr . 36 Zettel und Nr . 42 Schuß 435

2 . Rohe einfache Garne aus amerikanischer Baumwolle , ge¬
mischt mit Baumwolle anderer Herkunft, jedoch mit min¬
destens einem Drittel des Gewichts in Baumwolle ame¬
rikanischer Herkunft, aus Kops:

Nr . 20 englisch 345
3 . Rohe einfache Garne aus oftindischer oder ähnlicher

Baumwolle , ferner aus nicht unter Ziffer 2 fallenden
Baumwollmischungen und aus Mischungen vorwiegend
aus Baumwolle mit Zusatz von anderen Spinnstoffen
einschließlich Kunstbaumwolle (wollgemischte Garne
usw.), auf Kops:

Nr . 20 englisch 335
Sämtliche Garne der Ziffern 1, 2 und 3 hergestellt

nach dem Dreizylindersystem.
Zu 1., 2. und 3.:
Für abweichende Nummern bestimmen sich die

Höchstpreise nach folgenden Abstufungen:
a) bei Abschlüssen bis Nr . 26 englisch einschließlich(Ba¬

sis 20/20 englisch) ohne Unterschied, ob Zettel oder
Schuß:

Nr. 6 8 .0/12 14 16 18 £0 22 24 ?6
—12 —1*’ 8 —6 3 — + 8 -4"6 4*H)
b ) bei Abschlüßen von Nr . 28—44 englisch (Basis 36/42

englisch) :
tkettgarne 28 30 32 34 36 38 40

- = 6 —\ - Y - +4 +8"
Gchustgarm; 28 30 32 34 36 38 40 42 44

—10 - 8 “ 6 5 4 3 2 — 4
c) bei Abschlüßen von Strumpf -, Zwirn -, Trikot - oder

ähnlichen weichgedrehten Garnen bestimmen sich die
Höchstpreise nach der Basis für Nr . 20 englisch, stei¬
gend um je 2 Pf . für die Nummer bis Nr . 50, ab¬
wärts fallend bis zu einem Abschlag von 10 Pf . für
Nr . 10/12:

Nr. 10/12 14 16 18 20 22 24 2>:
Tt ' + 4 + 8 " 472-10

Nr. 28
8
80

-6
32

- 3
34 38 40

416 + 20 4-24 + 2§ 732 + 36 + 40
4. Vigognegarne , auf Kops:

Nr . 6 englisch 325
Abweichende Nummern nach folgender Abstufung:
3 4 5 6 7 8 » 10 11 12
6 4 " + 8 + 1« 428 + 38 +48 -+-58 ;

5. Garne , nach dem System der Zweizylinderspinnerei her-
gestellt, aus Kops:

Nr . 6 englisch 325
Abweichende Nummern nach folgender Abstufung:

3 4 5 6 7 8 9 10 12
"714 ~ 2 - + 6 + 12 + -18 +-24

6. Rohe einfache Garne aus ägyptischer oder aus Sea-
Zsland -Baumwolle , ans Kops . >

Die Höchstpreise setzen sich aus folgenden Werten
zusammen:

a) Preis der verwendeten Baumwollsorte nach Maßgabe
der Anlage 1, vermehrt um den Abfallzuschlag von 15
v. H. bei kardierten , von 25 v. H. bei gekämmten
Garnen.

b) Spinnlohn : Ausgangspunkt — Nr . 50 englisch mit
einem Spinnlohn von 200 Pf . für 1 Kg. Für abwei¬
chende Numniern folgende Skala:

bis Nr . 20 abwärts 4 Ps . für die Doppelnummer
weniger als der Spinnlohn für Nr . 50,

von Nr . 20 abwärts weiterhin für jede Doppel»
nummer 2 Pf . weniger,

von Nr . 50 aufwärts bis Nr . 80 für jede Doppel-
j nummer5 Pf . mehr,

von Nr . 80 aufwärts bis Nr . 90 für jede Doppel¬
nummer 6 Ps . mehr,

von Nr . 90 auswärts für jede Doppelnummer 8
Pf . mehr.

7. Adsallgarne , auf Kops:
u) Nach dem Dreizylindersystem gesponnen,

Nr . 6 englisch 375
Abweichende Nummern nach folgender Abstufung:

3/5 6 78 9/10 11/12.
—1 — +-1 +-2 +-3

b) Nach dem Zweizylindersystem gesponnen,
Nr . 6 englisch 285

Abweichende Nummern nach folgender Abstufung:
z/4 _ 5_ _ 6 7 8 ~ 8 1/12 "

4 712 - +-6 + 12 + 18 +-®T^
c) Nach dem System der Bigognespinnerei hergestellt,

Nr . 6 englisch 385
Abweichende Nummern nach folgender Abstufung:

3/4 5 6 7 - 8 9 10 11
“ § — — + 8 + 16 +-28 + 38 + 48 -t 58'
d) Absallgarne Nr . 1 und 2 englisch (sogenannte

Schlauchkops) :
Nr . 2 englisch, beste Sorte 205

Geringere Sorten und stärkere Nummern entsprechend
billiger.

8. Zwirne, ferner Strick- und Stopfgarne:
Als Höchstpreis für zwei- oder mehrfach gezwirnte

Garne in Bündeln oder auf Kreuzspulen ohne Rücksicht
auf die Drehung gilt der Garnpreis , vermehrt um fol¬
gende Zuschläge per Kilogramm:

48 Ps.
64 ff ■J y
72 tt
80
96 m

104 •tJ ? ... : * iffy
00Ei

150 ;'!rv¥\
200 ti
238
308
392 ■w - u
490 H:z,
588 ■ti' t ;• t )» ■
700 ff

bis Nr . 12 englisch
Nr . 14/20

.. 24/26 „ +
„ 28/32 „
„ 36 „
„ 40/42 „
» 50/54 „
» 60 « •; '
» 80 ,,
n 190 n Ä+ :r
« 120
„140
„160 +

• „ 180
„200

Dazwischen liegende Nummern nach Verhältnis.
Für gezwirnte Zwirne , sogenannte Kordonetts , be¬
stimmt sich der Höchstpreis durch Zuschlag auf di«
Zwirnpreise von

33 Pf . per Kilogramm für die Nummern bis Nr.
36 einschließlich,

52 Pf . per Kilogramm für die Nummern bis Nr.
80 einschließlich, ,

75 Pf . per Kilogramm für die Nummern über
Nr . 80. , -L>

Für Aufmachung auf Kops ist der handelÄibliche
Abschlag zu berechnen. Für Ausmachung in Zweileas
darf der handelsübliche Zuschlag berechnet werden.

Bei Strick-,' Stick-, Stopf - und Häkelgarnen in
handelssertigen Aufmachungen sür den Kleinverkauf
sind die Bestimmungen über die Höchstpreise von Zwir¬
nen nicht anwendbar.

0. Veredelte Garne und Zwirne mit Ausnahme von ULh-
saden und Nähzwirnen: +
a) Für gefärbte, melierte , merzerisierte , lüstrierte und

gasierte Garne und Zwirne tritt zum Garn - bezw.
Zwirnpreise ein angemesiener Veredelnngszuschlag
hinzu.

b) Gebleichte Garne und Zwirne . +
Zuschlag auf die Garn - bezw- Zwirnpreise per
Kilogramm ' ■- 30 Pf.

10. Besondere Ausmachungen:
Soweit der Höchstpreis für Kopsüufmachung be¬

stimmt ist, kann für die Aufmachung in Bündeln , auf
Kreuzspulen oder als Knäuelwarps zu dem Kopspreise

ein Zuschlag von 3. v. H.
sür die Aufmachung in Zweileas ein

solcher von 6. v. H.
hinzugerechnet werden.
Frankfurt  a . M,  den 1. April 1916.
Stellvertretendes Generalkommando, 18. Armeekorps.

Der kommandierendeGeneral
Freiherr vvn Galt,  General der -Infanterie.

C o b l en z , den I . April 1916.
Kommandantur der Festung Coblenz-Ehreubreitstein.

gcz. v. L uckw a Id . Generalleutnant u. Kommaudrnt.

l. !—BBJL.L- . .. L ■ - ULLBJ -B-UliaiXmi
Die Bergötlmgea

für das dis zum 16. Oktober Istlb gegen Anerkenntuisde-
scheinignng bei der hiesigen Sammelsrelle abgelieferte Kupfer,
Messing und Nickel werden am

Donnerstag , de« 6 dieses Monats
vsu Anerkenntnisschein1 bis 150,

am Freitag , den 7. diese« Monats
von An-rkemttnisschein 151—3 2 je rormittags aus der
Stadikoffe ausbezahlt . . Z

Die Anerkenntniff« sind quittiert mitzubringen und
gezen Zahlung der Stadikafse abzuliefern.

Oberlahnstein, den 3. April 1816 , 7 ,
_ Der MaglWkat.

RcheichW.
Die Nachcichnng der Maße und Gewichte findet im Gasthaus

„Stolzenfels - vom
25.- 28 April und vom 1.- 6. Mai d. Js . statt.

Alle Gewerbetreibenden und Landwirte, fofefi fie irgend¬
welche Erzeugnisse nach Maß oder Gewicht verkaufen oder den
Umfang von Leistungen dadurch bestimme», « erden hierdurch aaf-
gesordert, ihre eichpflichtigen Maßgeräte in den Nacheichnngster-
minen gireinigt vorzulegen. + +

Yb er ! ahnst ein,  de » 23. März 1- 18. -+
DiePslizetz , ermarlun,.

Die Kontrollversammlungen finden wie folgt statt:
Kontrollplatz Oberlahnstein, Marktplatz,

am Sonnabend, den8, April 1916, vorm. 8y2 Uhr,
die Mannschaften aus Oberlahnstein , mit Ausnahme der
unter Ziffer5 bezeichnete», die sich um 11 Uhr zu gestellen
haben -,

am Sonnabend, den8. April 1916, vorm. 11 Uhr,
die unter Ziffer 5 bezeichneten Mannschasten aus Oberlahu-
stein und alle Mannschaften aus Friedrichssegen.

'An denselben haben teilzunehmen:
1. sämtliche Unteroffiziere und Mannschaften

a ) der Reserve,
b)  der Land - und Seewehr 1 . und 2 . Aufgebots,
c ) der Ersatzreserve,
d ) des ausgebildeten Landsturms 2. Aufgebots;

2. sänitliche ausgehohene unausgebildeten Landsturmpflich-
tigen 1. und 2. Aufgebot?/einschließlich der im Jahre
1887 geborenen;

3. sämtliche »tekruten;

4. sämtliche zur Disposition der Ersatzbehörden entlasienen
Mannschaften;

5. non den früher als dauernd untauglich bezeichneten oder
als dauernd ganzinvalide anerkannten ausgebildeten
und unausgebildeten Mannschaften:

a) die in den Jahren 1895 bis einschließlich 1876 ge¬
borenen und jetzt als tauglich bezeichnet oder aüs-
gehoben worden sind;

b) die am 8. September 1878 und später geborenen
Beamten, die jetzt als tauglich bezeichnet oder aus¬
gehoben worden sind;

6. sämtliche dem Heere oder der Marine angehörenden Per¬
sonen, die sich zur Erholung , wegen Krankheit oder aus
anderen Gründen auf Urlaub befinden und so weit
marschfähig sind, daß sie den Kontrollplatz erreichen
können.

Oberlahnstei», dm 29 März 1916.
Der Magistrat.

Es wirdei Urticitfr nnS Krteiterii«« -
jnr Vornahme von Kulturarbeit « im Walde gesucht.

Anmeldungen unter Angabe der Lohnansprüche bei Lerni
Firper P aganett i,  Wilhelmstratze 27.

Oberlahnstein,  de» 1. April 1816. Her M a >i strat
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